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Also zunächst einmal würde ich auf einer Klassenkonferenz (wäre zumindest bei uns das Organ)
eine Attestpflicht festlegen und dieses den Eltern schriftlich mitteilen. Ich denke, dass ihr dann
zumindest mehr Handhabe habe, wenn er wieder (un)entschuldigt fehlt.
Ansonsten sind dem Jugendamt tatsächlich recht schnell die Hände gebunden: Sie können nur
einschreiten, wenn eine Gefährdung des Jungen gesehen wird (und dazu zählen
soziale/lerntechnische Auffälligkeiten meist nicht). Wenn das Thema häusliche Gewalt erneut
aufkommt, würde ich mich erneut an das Jugendamt wenden und zwar schriftlich.

Hm, ansonsten kannst du nur so gut es geht den Jungen unterstützen, vor allem menschlich, so
dass er sich traut, von zuhause zu erzählen etc.

1https://www.lehrerforen.de/thread/32440-jugendamt-kann-nichts-unternehmen/?postID=275180#post275180

https://www.lehrerforen.de/thread/32440-jugendamt-kann-nichts-unternehmen/?postID=275180#post275180

